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8. JAHRGANG

SOZIALISTISCHE MONATSSCHRIFT
HERAUSGEBER: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DER SCHWEIZ

Notvorschriften gegen Wohnungsmangel.
Von A. Huggler.

So bezeichnet der Bundesrat die von ihm vorgeschlagenen
Ergänzungen des Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts
(siehe Botschaft vom 17. Dezember 1928). Diese Vorschriften,
deren Wortlaut weiter unten folgt, sind vorläufig als das Ergebnis

der von den eidgenössischen Räten in den Jahren 1922 und
1925 angenommenen Postulate Weber, Bürklin und Baumberger,
Sträuli zu betrachten. Eine von Genosse Nobs im Jahre 1925
begründete Motion, die bedeutend weiter ging als die Postulate
Sträuli-Baumberger, fand trotz solider Begründung vor der
bürgerlichen Nationalratsmehrheit keine Gnade.

Was heute als Ergebnis der oben erwähnten Postulate
vorliegt, entspricht diesen nur teilweise, indem mit dem Begehren
auf Schutzmaßnahmen zugunsten der Mieter in Zeiten von
Wohnungsmangel gleichzeitig die finanzielle Hilfeleistung des
Bundes zur Förderung des Wohnungsbaues postuliert wurde.
Was der Bundesrat mit diesem Postulat im Sinne hat, darüber
war bisher nichts zu erfahren. Im Finanzdepartement scheint
man mit wichtigeren Dingen stark beschäftigt zu sein, oder weiß
überhaupt nicht, wo die paar Millionen hernehmen!, die nötig
wären, einen Fonds zu äufnen, aus dem im Notfall Wohnbauten
beliehen oder subventioniert werden könnten. Es ist das die
praktische Lösung, die in der Eingabe unserer Arbeitsgemeinschaft

für Mieterschutz und Förderung des Wohnungsbaues vom
November 1925 dem Bundesrat vorgeschlagen wurde. Wenn
jährlich nur drei bis vier Millionen für solche Zwecke aus den
nun reichlich fließenden Bundeseinnahmen reserviert würden,
könnte der Bundesrat nach zehn Jahren über einen Spezialfonds
von rund 31 Millionen (bei Einlage von drei Millionen jährlich)
oder rund 43 Millionen (bei Einlage von vier Millionen jährlich,
inklusive Zinsen) verfügen. Damit würde die Welt noch nicht
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